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Kleine Anfrage

der Abgeordneten Anne Riecke (FDP)

und Antwort

der Landesregierung – Ministerin für Soziales, Jugend, Familie, Se-

nioren, Integration und Gleichstellung (MSJFSIG)

Kindeswohlgefährdungen und Inobhutnahmen in Schleswig-Holstein

Vorbemerkung der Landesregierung:

Die Daten in den Antworten zu den Fragen 1, 2, 4, 6 und 7 sind der Kinder- und Ju-
gendhilfestatistik – Teil 1 für die jeweiligen Jahre entnommen. Die Angaben in der 
Kinder- und Jugendhilfestatistik beruhen auf den Meldungen der örtlichen Träger der 
Jugendhilfe, die insoweit gegenüber den statistischen Landesämtern auskunftspflich-
tig sind (§ 102 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII). Die Tabellen und Daten bilden daher die Daten 
für  Schleswig-Holstein  ab,  die  durch  die  16  örtlichen  Jugendämter  in  Schleswig-
Holstein direkt gemeldet wurden.

1. In wie vielen Fällen nach § 8a Absatz 1 SGB VIII wurden den örtlichen Trä-
gern der öffentlichen Jugendhilfe im Zeitraum von 2019 bis 2025 gewichtige 
Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen 
bekannt? Bitte um differenzierte Auflistung nach Jahren, gewichtigen Anhalts-
punkten  (z.B.  Überforderung  der  Eltern,  Vernachlässigung,  Anzeichen  für 
Misshandlung,  Beziehungsprobleme)  und örtlichen Trägern  der  öffentlichen 
Jugendhilfe.
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Antwort:
Für Schleswig-Holstein insgesamt beläuft sich die Zahl der Fälle nach § 8a 
Absatz 1 SGB VIII im Kalenderjahr 2019 auf 4.869, im Kalenderjahr 2020 auf 
6.239, im Kalenderjahr 2021 auf 5.839, im Kalenderjahr 2022 auf 5.977 und 
im Kalenderjahr 2023 auf 6.763. Für die Jahre 2024 und 2025 liegen noch kei-
ne Daten vor. Im Übrigen wird auf die nachfolgenden Tabellen verwiesen.

Verfahren zur Einschätzung der Gefährdung des Kindeswohls 2019

Datenquelle: Statistikamt Nord; Kinder- und Jugendhilfestatistiken – Statistik Gefährdungseinschätzungen 
nach § 8a Absatz 1 SGB VIII, Tabellen 1, 20 sowie Zulieferung vom 21. Oktober 2025
Tabelle: Eigene Darstellung
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Verfahren zur Einschätzung der Gefährdung des Kindeswohls 2020

Datenquelle: Statistikamt Nord; Kinder- und Jugendhilfestatistiken – Statistik Gefährdungseinschätzungen 
nach § 8a Absatz 1 SGB VIII, Tabellen 1, 20 sowie Zulieferung vom 21. Oktober 2025
Tabelle: Eigene Darstellung
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Verfahren zur Einschätzung der Gefährdung des Kindeswohls 2021

Datenquelle: Statistikamt Nord; Kinder- und Jugendhilfestatistiken – Statistik Gefährdungseinschätzungen 
nach § 8a Absatz 1 SGB VIII, Tabellen 1, 20 sowie Zulieferung vom 21. Oktober 2025
Tabelle: Eigene Darstellung



Schleswig-Holsteinischer Landtag – 20. Wahlperiode                                         Drucksache 20/3720  

- 5 -

Verfahren zur Einschätzung der Gefährdung des Kindeswohls 2022

Datenquelle: Statistikamt Nord; Kinder- und Jugendhilfestatistiken – Statistik Gefährdungseinschätzungen 
nach § 8a Absatz 1 SGB VIII, Tabellen 1, 20 sowie Zulieferung vom 21. Oktober 2025
Tabelle: Eigene Darstellung
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Verfahren zur Einschätzung der Gefährdung des Kindeswohls 2023

Datenquelle: Statistikamt Nord; Kinder- und Jugendhilfestatistiken – Statistik Gefährdungseinschätzungen 
nach § 8a Absatz 1 SGB VIII, Tabellen 1, 20 sowie Zulieferung vom 21. Oktober 2025
Tabelle: Eigene Darstellung
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2. In wie vielen Fällen wurden die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
im Zeitraum von 2019 bis 2025 durch Personen gemäß § 4 Absatz 1 Gesetz 
zur  Kooperation  und Information im Kinderschutz  über  gewichtige Anhalts-
punkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen 
informiert und wie wird die Rückmeldung über die etwaige Bestätigung der ge-
wichtigen Anhaltspunkte und das Tätigwerden des Jugendamtes gewährleis-
tet?  Bitte  um differenzierte  Auflistung nach Jahren,  Personengruppen (z.B. 
Lehrerinnen oder Lehrern an öffentlichen und an staatlich anerkannten priva-
ten Schulen) und örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe.

Antwort:
Für die Jahre 2024 und 2025 liegen noch keine Daten vor. Im Übrigen wird 
auf die nachfolgenden Tabellen verwiesen. Entsprechend der in den Tabellen 
erfolgten  Aufschlüsselung  liegen  ausschließlich  Daten  zu  den  bekannt 
machenden Institutionen oder Person/en vor.Gem. § 4 Abs. 4 S. 1 KKG soll 
das Jugendamt, wenn es von einer in § 4 Abs. 1 KKG genannten Person 
informiert  wird,  dieser Person zeitnah eine Rückmeldung geben, ob es die 
gewichtigen Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls des Kindes oder 
des  Jugendlichen  bestätigt  sieht  und  ob  es  zum Schutz  des  Kindes  oder 
Jugendlichen tätig geworden ist und noch tätig ist. Diese Rückmeldung obliegt 
den örtlichen Trägern im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung. 
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Verfahren zur Einschätzung der Gefährdung des Kindeswohls nach der/den 
bekannt machenden Institutionen oder Person/en 2019

Datenquelle: Statistikamt Nord; Kinder- und Jugendhilfestatistiken – Statistik Gefährdungseinschätzung-
en nach § 8a Absatz 1 SGB VIII, Tabellen 3 und 21a
Tabelle: Eigene Darstellung
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Verfahren zur Einschätzung der Gefährdung des Kindeswohls nach der/den 
bekannt machenden Institutionen oder Person/en 2020

Datenquelle: Statistikamt Nord; Kinder- und Jugendhilfestatistiken – Statistik Gefährdungseinschätzung-
en nach § 8a Absatz 1 SGB VIII, Tabellen 3 und 21a
Tabelle: Eigene Darstellung
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Verfahren zur Einschätzung der Gefährdung des Kindeswohls nach der/den 
bekannt machenden Institutionen oder Person/en 2021

Datenquelle: Statistikamt Nord; Kinder- und Jugendhilfestatistiken – Statistik Gefährdungseinschätzung-
en nach § 8a Absatz 1 SGB VIII, Tabellen 3 und 21a
Tabelle: Eigene Darstellung
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Verfahren zur Einschätzung der Gefährdung des Kindeswohls nach der/den 
bekannt machenden Institutionen oder Person/en 2022

Datenquelle: Statistikamt Nord; Kinder- und Jugendhilfestatistiken – Statistik Gefährdungseinschätzung-
en nach § 8a Absatz 1 SGB VIII, Tabellen 3 und 21a
Tabelle: Eigene Darstellung
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Verfahren zur Einschätzung der Gefährdung des Kindeswohls nach der/den 
bekannt machenden Institutionen oder Person/en 2023

Datenquelle: Statistikamt Nord; Kinder- und Jugendhilfestatistiken – Statistik Gefährdungseinschätzung-
en nach § 8a Absatz 1 SGB VIII, Tabellen 3 und 21a
Tabelle: Eigene Darstellung
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3. In welcher Regelmäßigkeit, mit welcher inhaltlichen Schwerpunktsetzung und 
mit welcher Verbindlichkeit tagen die lokalen Netzwerke Kinder- und Jugend-
schutz nach § 8 Kinderschutzgesetz Schleswig-Holstein und die Kooperati-
onskreise nach § 12 Kinderschutzgesetz Schleswig-Holstein? Bitte um diffe-
renzierte Erläuterung nach örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe und 
Angabe der jeweils beteiligten Akteurinnen und Akteure.

Antwort:

Die Umsetzung der Lokalen Netzwerke Kinder- und Jugendschutz gemäß § 8 
Kinderschutzgesetz  SH  und  der  Kooperationskreise  gemäß  §  12  Kinder-
schutzgesetz SH liegt in der Zuständigkeit der örtlichen Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe. Hierbei handelt es sich  um Netzwerke auf örtlicher Ebene, 
in welche das Land nicht eingebunden ist. Die örtlichen Träger entscheiden in 
eigener Zuständigkeit, wie diese gesetzliche Verpflichtung umgesetzt wird und 
welche inhaltlichen Schwerpunkte in die Sitzungen eingebracht werden. So 
können örtliche Besonderheiten bzw. auch spezifische Herausforderungen im 
Kinderschutz in der Netzwerkarbeit berücksichtigt werden. Im Rahmen dieser 
Netzwerkwerkarbeit  steht  das  Landesjugendamt  den  überörtlichen  Träger 
beratend zur Verfügung. 

4. In wie vielen Fällen nach § 8a Absatz 2 SGB VIII wurden Familiengerichte im 
Zeitraum von  2019  bis  2025  angerufen?  Bitte  um differenzierte  Auflistung 
nach  Jahren  und  örtlichen  Trägern  der  öffentlichen  Jugendhilfe  sowie  der 
durchschnittlichen Verfahrensdauer bis zur Entscheidung durch die Familien-
gerichte.

Antwort:
Für die Jahre 2024 und 2025 liegen noch keine Daten vor. Auch liegen keine 
Daten zur durchschnittlichen Verfahrensdauer vor.  Im Übrigen wird auf  die 
nachfolgende Tabelle verwiesen. 
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Verfahren zur Einschätzung der Gefährdung des Kindeswohls nach Anrufung 
des Familiengerichts:

Datenquelle: Statistikamt Nord; Kinder- und Jugendhilfestatistiken – Statistik Gefährdungseinschätzung-
en nach § 8a Absatz 1 SGB VIII, Tabellen 6 und 23a
Tabelle: Eigene Darstellung

5. In wie vielen Fällen nach § 8a Absatz 3 SGB VIII wurde das Tätigwerden an-
derer Leistungsträger, der Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei 
zur Abwendung der Gefährdung im Zeitraum von 2019 bis 2025 notwendig? 
Bitte um differenzierte Auflistung nach Jahren, örtlichen Trägern der öffentli-
chen Jugendhilfe und zur Mitwirkung der Personensorgeberechtigten oder Er-
ziehungsberechtigten.

Antwort:
Der Landesregierung liegen keine Statistiken zu einem Tätigwerden anderer 
Leistungsträger, der Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei zur 
Abwendung der Gefährdung vor.

6. Wie entwickelt sich die Anzahl der Inobhutnahmen von Kindern und Jugendli-
chen nach § 42 SGB VIII im Zeitraum von 2019 bis 2025? Bitte um differen-
zierte Auflistung nach Jahren, Veranlassung der Inobhutnahme nach § 42 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1, Nummer 2 a), Nummer 2 b) und Nummer 3 SGB VIII 
sowie örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe.
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Antwort:
Daten  zu  Inobhutnahmen als  vorläufige  Schutzmaßnahmen werden  in  der 
amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik differenziert nach § 42 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1, 2 und 3 SGB VIII erfasst. Eine weitere Aufschlüsselung nach § 42 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2a) und b) erfolgt nicht. Für das Jahr 2025 liegen noch keine 
Daten vor. Im Übrigen wird auf die nachfolgenden Tabellen verwiesen.

Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII 2019:

Datenquelle: Statistikamt Nord; Kinder- und Jugendhilfestatistiken – Statistik Vorläufige Schutzmaßnah-
men, Tabellen 10 und 21
Tabelle: Eigene Darstellung
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Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII 2020:

Datenquelle: Statistikamt Nord; Kinder- und Jugendhilfestatistiken – Statistik Vorläufige Schutzmaßnah-
men, Tabellen 10 und 21
Tabelle: Eigene Darstellung
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Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII 2021:

Datenquelle: Statistikamt Nord; Kinder- und Jugendhilfestatistiken – Statistik Vorläufige Schutzmaßnah-
men, Tabellen 10 und 21
Tabelle: Eigene Darstellung
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Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII 2022:

Datenquelle: Statistikamt Nord; Kinder- und Jugendhilfestatistiken – Statistik Vorläufige Schutzmaßnah-
men, Tabellen 10 und 21
Tabelle: Eigene Darstellung
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Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII 2023:

Datenquelle: Statistikamt Nord; Kinder- und Jugendhilfestatistiken – Statistik Vorläufige Schutzmaßnah-
men, Tabellen 10 und 21
Tabelle: Eigene Darstellung
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Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII 2024:

Datenquelle: Statistikamt Nord; Kinder- und Jugendhilfestatistiken – Statistik Vorläufige Schutzmaßnah-
men, Tabellen 10 und 21
Tabelle: Eigene Darstellung

7. Wie entwickelt sich die Anzahl der beendeten Inobhutnahmen getrennt nach 
§ 42 Absatz 4 Nummer 1 und Nummer 2 SGB VIII sowie die durchschnittliche 
Dauer der Inobhutnahmen im Zeitraum von 2019 bis 2025? Bitte um differen-
zierte Auflistung nach Jahren und örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhil-
fe.

Antwort:
Daten zur Beendigung von Inobhutnahmen werden in der amtlichen Kinder- 
und Jugendhilfestatistik differenziert erfasst. Seit dem Jahr 2023 wurden die 
abgefragten  Daten  geändert.  Anstelle  der  Aufschlüsselung nach Einleitung 
von Hilfen zur Erziehung/Eingliederungshilfe und sonstigen stationären Hilfen 
wird nunmehr die Kategorie der anschließenden Unterbringung und/oder an-
schließender Hilfe abgefragt. Des Weiteren wurde die Kategorie der Beendi-
gung durch die/den Minderjährigen selbst  ergänzt.  Ebenfalls  wird seit  dem 
Jahr 2023 die durchschnittliche Dauer der Inobhutnahmen erfasst, sodass erst 
seit diesem Zeitpunkt entsprechende Daten vorliegen. Für das Jahr 2025 lie-



Schleswig-Holsteinischer Landtag – 20. Wahlperiode                                         Drucksache 20/3720  

- 21 -

gen der Landesregierung noch keine Daten vor. Im Übrigen wird auf die nach-
folgenden Tabellen verwiesen.

Anzahl und Art der beendeten Inobhutnahmen:

Datenquelle: Statistikamt Nord; Kinder- und Jugendhilfestatistiken – Statistik Vorläufige Schutzmaßnah-
men, Tabelle 3
Tabelle: Eigene Darstellung

Dauer der Inobhutnahmen:

Datenquelle: Statistikamt Nord; Kinder- und Jugendhilfestatistiken – Statistik Vorläufige Schutzmaßnah-
men, Tabelle 4
Tabelle: Eigene Darstellung

8. Sind die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe gegenwärtig mit den er-
forderlichen Sach- und Personalmitteln für die Erfüllung der Aufgaben nach 
dem SGB VIII  und dem Jugendförderungsgesetz ausgestattet? Wenn nein, 
welche Maßnahmen hat die Landesregierung zu welchem Zeitpunkt zur Ver-
besserung der Ausstattung der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
initiiert?
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Antwort:
In Schleswig-Holstein unterliegt die Umsetzung der Kinder- und Jugendhilfe 
durch die örtlichen Träger  grundsätzlich der kommunalen Selbstverwaltung. 
Das Grundgesetz (Art. 28 Abs. 2 GG) und die Verfassung des Landes (Art. 54 
LVerf SH) legen hierfür die Grundlagen. Nach Art. 54 Abs. 1 der Landesver-
fassung  sind  die  Gemeinden  berechtigt  und  im  Rahmen  ihrer  Leistungs-
fähigkeit  verpflichtet,  in  ihrem Gebiet  alle  öffentlichen  Aufgaben  in  eigener 
Verantwortung  zu  erfüllen.  Hierzu  müssen Gemeinden und Kreise  mit  ent-
sprechenden Erträgen und Einzahlungen zur Deckung der mit den Aufgaben 
verbundenen  Ausgaben  ausgestattet  sein.  Insofern  haben  die  Kreise  und 
kreisfreien Städte dafür Sorge zu tragen, dass die jeweiligen Arbeitsbereiche 
so mit Personal und Sachmitteln ausgestattet sind, dass die Aufgaben erfüllt 
werden können. 

Die Beschaffung ihrer Deckungsmittel ist zunächst eine eigenverantwortliche 
Aufgabe  der  Gemeinden  und  Kreise.  Nach  Art.  57  Abs.  1  der 
Landesverfassung  stellt  das  Land  jedoch  im  Rahmen  seiner  finanziellen 
Leistungsfähigkeit  den  Gemeinden  und  Gemeindeverbänden  zusätzlich  im 
Wege  des  Finanzausgleichs  Mittel  zur  Verfügung,  durch  die  eine 
angemessene Finanzausstattung der Kommunen gewährleistet wird, um auch 
die  Leistungsfähigkeit  der  steuerschwachen  Gemeinden  und 
Gemeindeverbände  zu  sichern  und  eine  unterschiedliche  Belastung  mit 
Ausgaben auszugleichen. 

Die  Grundlagen  des  kommunalen  Finanzausgleichs  und  seiner  Umsetzung 
legt  das  Finanzausgleichsgesetz.  Der  kommunale  Finanzausgleich  wurde 
dabei  zum  1.  Januar  2021  auf  Grundlage  der  Entscheidung  des 
Landesverfassungsgerichts  vom  27.  Januar  2017  (LVerfG  4/15) 
bedarfsgerecht  weiterentwickelt.  Damit  stellt  das  Land  sicher,  dass  die 
Kommunen  über  eine  angemessene  Finanzausstattung  verfügen  und  ihre 
Aufgaben erfüllen können. Zur Umsetzung der Forderungen des Gerichts war 
vom Land und den kommunalen Landesverbänden gemeinsam ein externes 
Gutachten beauftragt worden. Dieses hat in einem umfangreichen Verfahren 
die Finanzbedarfe von Kommunen und Land ermittelt. 

Bereits im Jahr 2021 stockte das Land die Finanzausgleichsmasse um 65 Mil-
lionen Euro auf. Diesen Schritt ging die Landesregierung ausdrücklich, obwohl 
die vom Gericht geforderte gerechte und gleichmäßige Verteilung der im Land 
insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel bereits gegeben war. In den Jahren 
2022, 2023 und 2024 wurde die Ausgleichsmasse um jeweils weitere fünf Milli-
onen Euro aufgestockt, bis 2024 insgesamt 80 Millionen Euro erreicht wurden.

Art.  57  Abs.  2  der  Landesverfassung  regelt  schließlich  den  Ausgleichsan-
spruch der Gemeinden und Kreise im Falle einer finanziellen Mehrbelastung 
durch die Verpflichtung zur Erfüllung neuer Aufgaben, die durch Gesetz oder 
aufgrund eines Gesetzes durch Verordnung erfolgt.

Insbesondere mit der Verankerung eines Kinderbonus im System des kommu-
nalen Finanzausgleichs wird seitens des Landes sichergestellt, dass die Kom-
munen entsprechende Infrastruktur für Kinder und Jugendliche bereithalten. 
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Ebenso ist die Regelung § 57 JuFöG SH aufzuführen. Gemäß dessen Absatz 
1 fördert das Land Maßnahmen der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit, des 
Jugendschutzes, der Jugendstraffälligenhilfe und zur Förderung der Erziehung 
in der Familie nach dem JuFöG SH nach Maßgabe des Landeshaushalts. 

Darüber hinaus ist in § 58 JuFöG SH verankert, dass das Land Maßnahmen 
der  örtlichen Jugendhilfeträger  zur  Förderung der  Erziehung in  der  Familie 
nach den §§ 16 bis 18 SGB VIII sowie Maßnahmen zum besonderen Schutz 
junger Menschen insbesondere nach § 27 JuFöG SH nach Maßgabe des Lan-
deshaushalts fördert. Des Weiteren nimmt der überörtliche Träger auch Aufga-
ben zur Unterstützung der örtlichen Träger nach § 85 Abs. 2 SGB VIII wahr, zu 
welchen unter anderem die Beratung der örtlichen Träger und die Fortbildung 
von Mitarbeitenden in der Jugendhilfe gehört. So werden Fort- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen zum Themenfeld Kinderschutz durch das Land organisiert, 
umgesetzt und/oder finanziert, die sich auch explizit an Mitarbeitende der örtli-
chen Träger richten. Hierzu gehört beispielsweise ein landesweiter vierteljähr-
lich  stattfindender  Fachaustausch  der  kommunalen  Kinderschutzfachkräfte 
oder aber das Fachforum Kinderschutz, ein freiwillig agierendes interdisziplinä-
res Netzwerk von Kinderschutzakteuren. Auch werden verschiedene Weiterbil-
dungsangebote gefördert,  wie beispielsweise zur  Fachkraft  im Kinderschutz 
(eine grundlegende Kinderschutzqualifikation) oder die Förderung zur Fach-
kraft  im Handlungsfeld Hilfe bei  sexueller  Gewalt  an Kindern und Jugendli-
chen. 

Darüber hinaus werden unterschiedliche Kosten, die den örtlichen Trägern der 
Kinder- und Jugendhilfe entstehen, nach Maßgabe des SGB VIII  vom Land 
refinanziert. So werden etwa die Kosten, die die Jugendämter für die Gewäh-
rung von Jugendhilfe nach der Einreise eines jungen Menschen aufgewendet 
haben vom Land erstattet (§ 89d Abs. 1 SGB VIII).

Die Landesregierung engagiert sich auch mit verschiedenen Maßnahmen im 
Bereich  der  Fachkräftegewinnung,  -qualifizierung  und  -bindung.  Zu  diesen 
Maßnahmen zählen zum Beispiel eine auf mehrere Bereiche der Kinder- und 
Jugendhilfe  bezogene Imagekampagne zur  Fachkräftegewinnung oder  aber 
auch die Unterstützung der Fortbildungsreihe „Neu im ASD“ zur Fachkräfte-
qualifizierung und -bindung. 

Zusammenfassend ist sich das Land Schleswig-Holstein seiner Verantwortung 
bewusst, eine ausreichend bemessene finanzielle Ausstattung der kommuna-
len Gebietskörperschaften herzustellen, um eine flächendeckende leistungs-
starke, gewinnbringende, nachhaltige und erfolgreiche Kinder- und Jugendhilfe 
zu gewährleisten. 
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